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Das kleine 1 x 1 

Leistungs- und Sicherheitsanforderung für Markisen EN13561

Warum Normen für Markisen:

Bisher galt für Markisen auf dem deutschen Markt der Stand der Technik laut der DIN . Die DIN ist die Deutsche Industrie Norm. Neben der DIN galten ebenfalls die technischen Richtlinien des Bundesverbandes Rollladen und Sonnenschutz. Diese Normen waren keine Pflicht für Markisen sondern vom Hersteller eine freiwillige Prüfung.

Ab dem 01.03.2006 werden die bisherigen Anforderungen durch die Europäische Normung EN13561 ersetzt. (EN = Europäische Normung). Diese Norm gilt für alle produzierten Markisen in den Ländern der Europäischen Union gleichermaßen. Zudem besteht im Rahmen der Normeneinhaltung die Pflicht der CE - Kennzeichnung der Markisen.

Die Europäische Normung EN 13561 wird eingeführt, damit Markisen europaweit nach gleichen Kriterien verglichen und geprüft werden können. Die Einhaltung der Normen ist bei der Herstellung von Markisen Pflicht. Ausschließlich normenkonforme Produkte dürfen durch den Fachbetrieb beim Endverbraucher montiert werden.  

Durch die Europäische Normung nach EN 13561 werden eine erhöhte Verbraucheraufklärung und ein erhöhter Verbraucherschutz bei dem Kauf von Markisen erreicht.

Was ändert sich für den Markisen-Fachbetrieb:

Der Markisenhersteller innerhalb der Europäischen Union wird durch die Einführung der EN13561 eindeutig stärker in die Pflicht genommen. Er hat aber auch ganz klar die Möglichkeit und Chance sich als wirklicher Fachbetrieb mit hoher Produktkompetenz und Qualität zu erklären.

Der montierende Fachbetrieb der ein normenkonformes Markisenmodell von einem Hersteller erwirbt hat ab dem 01.03.2006:

Die erhöhte Beratungspflicht:

~ Beratung über Produkteigenschaften >>  hierzu gibt es Richtlinien vom Bundesverband

~ Beachtung der Bedienungs- und Wartungsanleitung.

Die Aufklärungspflicht/Produktverantwortung:

~ Windlast (Berücksichtigung der Windlastzonen und der Geländekategorie)

~ beachten der VDE-Vorschriften (keine Gefährdung durch elektr. Zuleitungen und Bedienelemente)

Die VDE-Vorschriften sind zu beachten, wenn diese Arbeiten durch den Markisen - Fachbetrieb

selber übernommen werden dürfen. Oder der Markisen-Fachbetrieb muss entsprechende Anweisungen und Anleitungen an den beauftragten Elektriker geben.

Die Übergabe der entsprechenden Unterlagen:

~ protokollierte Übergabe/dokumentiert mit dem Übergabeprotokoll 

~ Bedienungs- und Wartungsanleitung

~ ggf. die Montage- u. Einstellanleitungen der Motorenhersteller/Schalter- oder Steuerungshersteller

Woran erkenne ich ein normenkonformes Markisenmodell:

Ein normenkonformes Markisenmodell  nach EN 13561 erkennt man an dem CE -Zeichen (im Prinzip eine Art „Produkt-Typenschild“). Das CE -Zeichen muss an der Markise angebracht sein und folgende Angaben haben:

~ Hersteller, mit kompletter Adresse                                    

~ Baujahr mit Jahresangabe

~ Angabe der angewendeten Norm

~ Identifizierungscode ( z. B. Name des Produktes )            


Wer kontrolliert das alles:

Die Berücksichtigung der Norm EN 13561 ist keine Kann-Maßnahme für den Markisen-Fachbetrieb sondern ganz eindeutig eine Pflicht. Die Norm hat Gesetzescharakter. Und „Gesetze“ müssen bekanntlich eingehalten werden, wenn man Strafen vermeiden will. Die Kontrollmechanismen sind vielseitig angelegt.

~ staatliche Marktaufsichtsbehörden

In Deutschland werden die staatlichen Kontrollen in erster Linie durch die Gewerbeaufsicht- bzw. Arbeitsschutzbehörden ausgeübt. Auch die Ordnungsämter werden sich für Kontrollen interessieren. Diese Behörden werden spätestens dann aktiv werden, wenn ein Produkt sicherheitstechnisch auffällig geworden ist.

~ Unfallversicherungen

Die Unfallversicherungsträger werden sehr viel stärker kontrollieren, denn als Versicherungsträger ist ihr Interesse noch größer die eventuell notwendige Auszahlungen von Ansprüchen zu verhindern, weil sich der Unfall eventuell infolge eines unsicheren Produktes ereignet hat.

~ Hersteller/Wettbewerb/Markt/Kunden/Verbraucherverbände

Auf die korrekte Umsetzung der EN 13561 und der damit verbundenen CE -Kennzeichnung der Produkte werden die Hersteller und montierenden Wettbewerber genauestens achten. Auch die Endkunden und die Verbraucherverbände werden mehr und mehr auf die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitsanforderungen achten. Vor allem die Endkunden haben ein sehr wirkungsvolles Instrument, wenn Produkte nicht normenkonform hergestellt und verkauft werden. 

Rechtliche Konsequenzen (nach dem 01.03.2006):

Wir gehen jetzt gar nicht mal von dem schlimmen Fall eines Unfalls durch eine Markise mit Verletzung oder tödlicher Folge aus. Wir nehmen einfach mal an, dass ein Markisen-Fachbetrieb ein nicht normenkonformes Markisenmodell von einem beliebigen Hersteller gekauft und dieses dann bei einem Endkunden montiert hat. Der Endkunde reklamiert nach dem Einbau, das Produkt als nicht normenkonform bei einer der Verbraucherverbände. Hier die möglichen rechtlichen Konsequenzen:

Ahndung als Ordnungswidrigkeit:

~ mit einem Bußgeld bis 50.000.- €

~ Stilllegung des Produktes am Einsatzort

~ Produkt wird beim Hersteller aus dem Verkehr gezogen

Haftung bei schuldhaftem Verhalten:

~ vertragliche Haftung (Nachbesserung, Minderung, Wandlung, Schadensersatz)

~ gesetzliche Haftung (Schadensersatz, Schmerzensgeld)

Zudem muss der montierende Fachbetrieb jederzeit nachweisen können, dass er bei Montage eines normenkonformen Markisenmodells seiner Beratungspflicht, seiner Aufklärungspflicht und der Übergabepflicht der entsprechenden Unterlagen nachgekommen ist. Auch sonst drohen rechtliche Konsequenzen.


Normen-Schlagworte und Leistungsanforderung im Überblick:

CE-Kennzeichnung, was ist das:

Die CE -Richtlinien (Binnenmarkt-Richtlinien/Normenanforderungen) legen für Produkte Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fest, die nicht unterschritten werden dürfen. Das Ziel ist der freie Warenverkehr im europäischen Wirtschaftsraum. Wenn durch eine der Richtlinien die CE- Kennzeichnung für ein bestimmtes Produkt gefordert wird, so bringt der Hersteller durch das Aufbringen der CE -Kennzeichnung zum Ausdruck, dass er alle Anforderungen der EN 13561 erfüllt. Die CE -Kennzeichnung bei Markisen ist der Personalausweis für den Produktverkauf im Inland und auf dem gesamten europäischen Binnenmarkt. 

Drei Merkmale der CE- Kennzeichnung:

~ die CE- Kennzeichnung bezieht sich nur auf technische Produkte (Spielzeug, Maschinen, Geräte).

~ die CE- Kennzeichnung behandelt nur Mindest-Sicherheitsanforderungen.

~ die CE- Kennzeichnung ist gesetzlich vorgeschrieben.

Windwiderstandsklassen:

Die Leistungsanforderung ist in 4 Klassen eingeteilt wobei Klasse 0 nicht einmal die Mindest-

anforderung erfüllt. Klasse 1, 2 und 3 kann auch nach Beaufort – Skala angegeben werden

und entspricht dann Klasse 1 = 4 (>28Km/h), Klasse 2 = 5 (>38km/h) und Klasse 3 = 6 (>49km/h).

Wiederstand gegen Wasseransammlung:

Die Leistungsanforderung ist bei vollständig ausgefahrener Markise bei einer Neigung von 14 °

entsprechend einem Gefälle von 25%, muss die Markise einer entsprechenden Ansammlung

von Wasser auf dem Markisentuch standhalten oder das Wasser ableiten.

Niederschlagsmenge: Klasse 1= 17 l/qm x h und Klasse 2 = 56 l/qm x h 

Lebensdauerklasse:

Die Lebensdauer ist die Fähigkeit der Markise, eine Vielzahl an Bedienzyklen bei gegebener

Nutzung zu wiederstehen. Ein Zyklus entspricht einer vollständigen Ausfahr- und Einfahrbewegung.

Klasse 1 = 3000, Klasse 2 = 7000 und Klasse 3 = 10000 Zyklen

Anmerkung: Klasse 2 entspricht einer Lebensdauer von 10 Jahren mit zwei Zyklen je Tag.

Konformitätserklärung:

Die Konformitätserklärung ist das Dokument der Konformitätsbewertung. Nach Abschluss der Konformitätsbewertung erklärt der Hersteller schriftlich die Übereinstimmung (Konformität) seines Produktes mit den grundlegenden Sicherheitsanforderungen der zutreffenden EG-Richtlinien und Normen.

Hersteller:

~ der Produzent des montagefertigen Produktes ist der Hersteller

~ der montierende Markisen -Fachbetrieb ist kein Hersteller, wenn er ein montagefertiges Produkt gekauft hat. Er muss sich aber vergewissern, dass er ein normenkonformes Produkt montiert. Zudem muss er generell gegenüber seinem Endkunden seiner Beratungspflicht, seiner Aufklärungspflicht und der Übergabepflicht der entsprechenden Unterlagen nachkommen.  

Geltungsbereich:

Die Vorgaben der EN 13561 und die Pflicht der CE- Kennzeichnung der Markisenmodelle gelten ab dem 01.03.2006 für alle Markisen, die auf dem europäischen Binnenmarkt (Deutschland und die 24 weiteren EU-Mitgliedsstaaten) verkauft werden. Die Richtlinien sind vom Rat der Europäischen Union in Brüssel erlassen worden und wurden in jedem Land der EU in nationales Recht umgesetzt.

